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~Baudirektion TBA 
Kanton Zürich 

Auszug aus dem Protokoll , 
des Regierungsrates des Kantons i 

PLANVERWALTUNG 

PBG 
Sitzung vom 19. August 1965 G066-QQ401 

3232. Quartierplan (Genehmigung). Mit Ein1·aw~~~--„--------­
Juli 1965 ersuchte der Gemeinderat Opfikon um m1 ehmi-
gung seines Beschlusses vom 27. April 1965, mit welchem er 
der Revision des Quarticrplanes Lättenwiesen zugestimmt hat. 
Der erwähnte Gemeinderatsbeschluss ist am 18. Juni 1965 im 
kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und den Quartierplan-
beteiligten schriftlich mitgeteilt worden. Gemäss Zeugnis des 
Bezirksrates Bülach vom 21. Juli J965 sind gegen die Quar-
tierpla:nrevision keine Rekurse mehr anhängig. 

Das Gebiet des Quartierplanes I~ättenwiesen, der in sei­
ner ursprünglichen Form durch Regierungsratsbeschluss Nr" 
J652 vom 9. ,Juni .L955 genehmigt wurde, ist umgrenzt von der 
Thurgaucrstnisse J. Kl. Nr. 10, der Oberhauserstrasse II. Kl. 

--#r. 4, der Gieheleichstrasse ll. Kl. Nr. 6 und der 'l'alacker­
strasse III. Kl. 

Im noch unüberbauten 'J'cil c1cs Quartierplangebietes ist 
die Erstellung von Gesamtüberbauungen vorgesehen. Dadurch 
kann das Quartierplangebiet durch eine einzige durchgehende 
Quartierstrasse zwischen der Ta.lackerstrasse und der Giebel­
cichstrasse erschlossen werden. Auf die im ursprünglichen 
Quartierplan Lättcnwiesen vorg'('Sehenen inneren Ersehlies­
sungsstrassen kann vcr?:ichtd und ihre Baulinien können auf­
gehoben werden. 

Der mit 22 m festgelegte Abstand der Baulinien an der 
Quartierstrasse enfapricht ihrer Bedeutung. Im Bereich, in 
dem die Quartierstrasse parallel zur 'J'hurgauerstrasse geführt 
wird, wird der Baulinienabstand der letzteren erweitert. Die 
Baulinien entlang der 'l'hurgauerstrasse l. Kl. Nr. 10 zwischen 
Anschluss 'L'alackerstrasse/'l'hurgauerstrasse und der Quar­
tierstrasse sowie zwischen Quartierstrasse und Oberhauser­
strasse II. Kl. Nr. 4 bilden Gegenstand einer besonderen, 
gegenwärtig bei der Baudirektion zur Genehmigung liegen­
den, mit vorliegendem Plan übereinstimmenden Vorlage. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Opfikon vom 27. 

April J 965 betreffend Revision des Quartierplanes Lätten­
wiesen, mit Aufhebung der mit Regierungsratsbeschluss Nr. 
1652 vom 9. Juni 1955 genehmigten Baulinien an den Quar­
tierstrassen und Neufestsetzung· von Baulinien an der zwi­
schen 'l'alackerstrasse und Giebeleichstrasse projektierten 
Quartierstrasse, wird gemäss den eingereichten Plänen ge­
nehmigt. 

II. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Opfikon unter Rück­
sendung eines Planexcmplars mit Genehmigungsvermerk, an 
den Be7.irksrat Bülach sowie an die Baudirektion. 

Zürich, den 19. August 1965. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber : 

• 


